
Redaktionslesung  19.32 
  (18.210)  

Gesetz 
über das Kantons- und das Gemeindebürgerrecht (KBüG)  

Änderung vom 7. Mai 2019 kein redaktioneller Änderungsantrag 

Der Grosse Rat des Kantons Aargau  

beschliesst:  

I.  

Der Erlass SAR 121.200 (Gesetz über das Kantons- und das Gemeindebürger-
recht [KBüG] vom 12. März 2013) (Stand 1. Januar 2014) wird wie folgt geän-
dert: 

 

§  6  

Aufgehoben.  

§  6a (neu)  

Staatsbürgerliche Kenntnisse  

1 Die staatsbürgerlichen Kenntnisse (Grundkenntnisse der geografischen, histo-
rischen, politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse) über die Schweiz und 
den Kanton Aargau werden vor der Gesuchseinreichung mittels eines gebüh-
renpflichtigen kantonalen Tests durch die Gemeinden geprüft. 

 

2 Der Test der staatsbürgerlichen Kenntnisse ist bestanden, wenn mindestens 
drei Viertel der Fragen korrekt beantwortet sind. 

 

3 Der durch die Gemeinden ausgestellte Nachweis über den bestandenen Test 
der staatsbürgerlichen Kenntnisse ist mit dem Einbürgerungsgesuch einzu-
reichen. 

 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/121.200/de


- 2 - 
 

4 Die Grundkenntnisse der geografischen, historischen, politischen und gesell-
schaftlichen Verhältnisse in der Gemeinde können anlässlich des Einbürge-
rungsgesprächs überprüft werden. 

 

§  9 Abs. 2 (geändert)  

2 Wer in den zehn Jahren unmittelbar vor der Gesuchstellung oder während des 
Einbürgerungsverfahrens Sozialhilfe bezieht, erfüllt nicht das Erfordernis der 
Teilnahme am Wirtschaftsleben oder des Erwerbs von Bildung, ausser die be-
zogene Sozialhilfe wird vollständig zurückerstattet. 

 

II.  

Keine Fremdänderungen.  

III.  

Keine Fremdaufhebungen.  

IV.  

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung unter 
Ziff. I.  

Aarau, 7. Mai 2019 Präsidentin des Grossen Rats 
SIEGRIST-BACHMANN 

 Protokollführerin 
OMMERLI 
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